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um deswillen jetzt ſchon wieder die erſt kürzlich erlaſſenen Geſetze zu

ändern , dürfe aber wohl nicht vorliegen . “

Eine ſolche Gelegenheit bietet ſich ſchon im nächſten Winter , wenn

der beſtimmt in Ausſicht geſtellte Geſetzentwurf über die Zulaſſung
des Wiederaufnahmeverfahrens im Diſzipl inarverfahren dem Reichs —

tage zugeht ; da muß dieſe Gelegenheit benutzt und geſetzlich feſtgelegt

werden , daß die Militäranwärter nach 10jähriger Geſamtdienſtzeit

Anſpruch auf Penſion erhalten . Das Reich hat hierbei keine großen

Opfer zu bringen , aber der einzelne Unteroffizier iſt geſichert gegen

Unglücksfälle , die doppelt hart wirken , weil alle Hoffnungen begraben

werden müſſen .

Fünftes Kapitel .

Ausgeſtaltung und Kontrolle der Anſtellungsgrundſätze .

Die Anſtellungsgrundſätze von 1882 und 1907 ſind ein Kompromiß

zwiſchen den Wünſchen der Militäranwärter , den Forderungen des

öffentlichen Dienſtes und den Beſtrebungen der Zivilanwärter ; man

ſoll daher nicht ohne Not und zwingende Urſache an dieſer Verteilung
der Stellen zwiſchen Militäranwärtern und andern Bewerbern rütteln .

Die Vermehrung der Unteroffiziere um mehr als 20 % in wenigen Jahren
aber iſt ein Ereignis , das nicht unbeachtet bleiben darf ; ferner der Um⸗

ſtand , daß es vielen Militäranwärtern recht ſchwer wird , eine Zivilſtellung

zu finden , zwingt zur erneuten Prüfung ; endlich darf nicht vergeſſen

werden , daß das Maß der Stellen , welches den Militäranwärtern nach

den Anſtellungsgrundſätzen offen ſteht , heute noch nicht von ihnen

tatſächlich auch eingenommen wird . Aus der dem Reichstage 1906

unterbreiteten Überſicht über die Stellenbeſetzung geht hervor , daß
im Reichs⸗ , Staats - und Kommunaldienſte die Bureaubeamtenſtellen
mit 47 698 Militär - und 103 939 Zivilanwärtern und die Kanzlei —

beamtenſtellen mit 5395 Militär - und 10 755 Zivilanwärtern beſetzt
ſind . Es iſt alſo weder die „ vorzugsweiſe “ noch die „ausſchließliche “

Beſetzung dieſer Stellen mit Militäranwärtern erreicht . Seit 1906

iſt hierin keine erhebliche Anderung , höchſtens eine kleine Beſſerung

eingetreten . Während noch 1900 — ſoweit darüber eine Kontrolle aus —

geübt werden kann — nur 2030 Militäranwärter mittlere und Kanzlei⸗

beamte , dagegen 3452 Unterbeamte geworden ſeien , ſind 1908 : 3879

Militäranwärter mittlere uſw . Beamte und nur 2928 Unterbeamte

geworden . Aber noch Ende 1909 waren z. B. allein bei der Reichspoſt
rund 500 Aſſiſtentenſtellen und 3000 Sekretärſtellen zu wenig mit

Militäranwärtern beſetzt , als es nach den Anſtellungsgrundſätzen der



Fall ſein ſollte . Auf meinen Antrag hin hat darum der Reichstag auch

am 26 . März 1909 beſchloſſen , dem § 11 folgenden Zuſatz zu geben :

„Iſt das Anteilsverhältnis der Militäranwärter nicht erreicht ,
ſo kann zugunſten derſelben von dieſer Reihenfolge abgeſehen
werden . “

Im Jahre 1912 gab der Bundesrat dieſem Wunſche ſtatt . Bisher

iſt aber nicht bekannt geworden , in welchem Umfange von dieſer
begründeten Ermächtigung Gebrauch gemacht worden iſt ; es iſt daher

begreiflich , wenn der Bund der Militäranwärter das Beſtreben hat ,
daß die den Militäranwärtern anteilig vorbehaltenen Stellen ( ein —
ſchließlich der Beförderungsſtellen ) ſo lange mit Militäranwärtern zu

beſetzen ſind , bis das Anteilsverhältnis erreicht iſt .

Eine praktiſche Bedeutung kann aber dieſe Beſtimmung nur dann

erlangen , wenn den in Frage kommenden Militäranwärtern auf irgend
eine Weiſe zur Kenntnis gebracht wird , ob das Anteilsverhältnis in

der betreffenden Beamtenklaſſe bei der Anſtellungsbehörde oder , wenn

die Anſtellung in der ganzen Monarchie erfolgt , in der Verwaltung
wirklich erreicht iſt oder nicht . Dieſe Bekanntgabe dürfte aus dem Grunde

zu erfolgen haben , weil die Anwendung der veränderten Beſtimmung
des § 11 AG . Jund des § 9 AG . II niemals von Amts wegen ſondern
nur auf Vorſtellung der Militäranwärter erfolgen wird . Zur Feſt —

ſtellung der betreffenden Zahlen dürfte die durch Erlaß des Herrn

Kriegsminiſters vom 18. Juni 1912 — 834/6 . 12. A. 2 —veranſtaltete

Erhebung , betreffend die Herausgabe eines ausführlichen Verzeich

niſſes der den Militäranwärtern uſw . im Reichs - und preußiſchen

Staatszivildienſt vorbehaltenen Stellen , geeignete Gelegenheit bieten .

Zu dieſem Zwecke würde das Erhebungsformular dahin zu vervoll

ſtändigen ſein , daß die Spalte 4 lautet :

„ Zahl der Stellen nach dem Etat “

Dahinter würden dann noch zwei weitere Spalten einzufügen

ſein , und zwar :

„ 4 a, davon ſind den Militäranwärtern vorbehalten “

und „4b, davon ſind mit Militäranwärtern tatſächlich beſetzt “.

Dieſe Erhebungen müßten aber auch auf die Kommunal - uſw .

Verwaltungen ausgedehnt werden , da gerade bei dieſen Verwaltungen
das Anteilsverhältnis in den wenigſten Fällen gewahrt ſein dürfte .
Da beabſichtigt iſt , dieſe Nachweiſe ſpäter zu veröffentlichen , ſo iſt wohl

vorauszuſehen , daß die daraus zu ziehenden Vorteile für die Militär —

anwärter von unverkennbarem Nutzen ſein werden .



Die Überfüllung aller Notierungsliſten wird von ſelbſt dazu führen ,

daß man in der Richtung dieſes Wunſches vorgeht .

Man verweiſt gerne auf die vielen Unterbeamtenſtellen ,

welche von den Militäranwärtern nicht begehrt würden ; 110 % ſolcher

Stellen ſeien dieſen dadurch verloren gegangen . Hier liegt ein Denk —

fehler vor : wer 12 Jahre Unteroffizier war , hat ſich die Berechtigung

zur Anſtellung im mittleren Dienſt erworben ; in den Unterbeamten

dienſt kommt man leichter , billiger und ſchneller herein ; da bedarf es

nicht ſolcher Oſpfer und Mühen . Im allgemeinen kommen von den

Militäranwärtern 64,9 % im mittleren einſchließlich Kanzleidienſte ,

17,9 % in gehobenen Stellen des Unterbeamtendienſtes und 17,29 %0

in gewöhnlichen Unterbeamtenſtellen unter . Das Ziel muß ſein , die

letzten 17,2 % mindeſtens in gehobenen Stellen des Unterbeamten

dienſtes unterzubringen , ſo daß der Zivilverſorgungsſchein der Weg

in den mittleren Beamtendienſt iſt .

A. Weitere Überweiſung von vorhandenen Stellen für

Militäranwärter .

Ob die natürliche Vermehrung der mittleren Beamtenſtellen

ausreicht , um die Militäranwärter unterzubringen , iſt heute nicht

mehr fraglich ; die langen Wartezeiten ſprechen es aus , daß man mit

der heute vorbehaltenen Zahl nicht mehr auskommt . Der Kreis der

vorbehaltenen Stellen muß vielmehr in zweckdienlicher Weiſe erweitert

werden . Dafür ſtehen zwei verſchiedene Wege offen , welche unter

Umſtänden beide zu beſchreiten ſind .

1. Beſeitigung des Ausſchluſſes von beſtimmten

Stellen .

Nach dem Wortlaut der Ziffer 2 des § 3 und 1 des § 4 der An⸗

ſtellungsgrundſätze ſind von der Beſetzung mit Militäranwärtern die —

jenigen Stellen ausgeſchloſſen , „die eine beſondere wiſſenſchaftliche

oder techniſche Vorbildung erfordern “ . Es iſt unbedingt notwendig ,

daß die Grundſätze ſich in Geſetzesform klar und ohne irgend welche

Einſchränkung oder Ausdehnung über den Stellenvorbehalt ausdrücken .

Dieſe Beſtimmung dürfte nach dem Vorſchlage des Bundes der

Militäranwärter ſo zu faſſen ſein ,

daß die erwähnten Stellen „inſoweit mit Militäranwärtern zu

beſetzen ſind , als ſie von entſprechend vorgebildeten Anwärtern

beanſprucht werden “ .

Der Bund führt zur Begründung an :

„ In der großen Zahl der Unteroffiziere bzw . Militäranwärter ſind alle

Berufsſtände , insbeſondere auch ſolche vertreten , die über eine gute techniſche



oder wiſſenſchaftliche Bildung verfügen . Es kommt vor , daß ein in der Ausbildung

für einen techniſchen oder wiſſenſchaftlichen Beruf begriffener junger Mann

vor deſſen Vollendung in den Militärdienſt eintreten muß und kapituliert , weil

infolge des Todes der Eltern oder aus andern Gründen die Mittel zur Er —

reichung des geſteckten Zieles nicht mehr ausreichen . Dieſe Anwärter würden für

Stellungen der beregten Art brauchbar oder doch in der zuläſſigen Probezeit

leicht heranzubilden ſein . Es dürfte unter keinen Umſtänden ein befähigter

Anwärter von ſolchen Stellungen deshalb ausgeſchloſſen werden , weil er die

Zivilverſorgungsberechtigung erworben hat . Manche Behörden glauben einem

Anwärter eine nicht vorbehaltene Stelle aus dem Grunde nicht übertragen zu

dürfen , obwohl die Geeignetheit und Brauchbarkeit desſelben erwieſen iſt , weil

nach dem Wortlaut der Grundſätze dieſe den Militäranwärtern nicht vorbehalten

iſt . Aber gerade die Zulaſſung der befähigten Militäranwärter zu den beſondere

wiſſenſchaftliche oder techniſche Vorbildung erfordernden Stellen würde geeignet

ſein , das Anſehen der Militäranwärter in weiten Kreiſen ganz weſentlich

zu heben . Warum ſollte beiſpielsweiſe ein techniſch durchgebildeter Pionier —

feldwebel ( Wallmeiſter , Feſtungsbaufeldwebel ) nicht fähig ſein , eine Regierungs

bauſekretär - oder Militärbauſekretärſtelle zu verwalten oder ein Bahnmeiſter

der Militäreiſenbahn nicht die gleiche Stelle bei der Reichs - oder Staatseiſen —

bahn bekleiden tönnen ? Auch das techniſch vorgebildete Marineperſonal würde

ſich für techniſche Stellen eignen . Die Einſtellung von anſtellungsberechtigten

Perſonen in Unterbeamtenſtellen wird häufig abgelehnt , weil von ihnen eine

techniſche Vorbildung verlangt W 7 ( Schuldiener uſw . ) . Dies iſt nicht zuläſſig ,

da unter „techniſcher Vorbildung “ doch nur eine fachmäßige längere Ausbildung

verſtanden werden kann , nicht aber eine ſolche , die nur eine handwerksmäßige

Tätigkeit erfordert . Einzelne Verwaltungszweige der Bundesſtaaten haben in —

folge dieſer einſchränkenden Vorſchrift eine Anzahl von Stellen den Militär⸗

anwärtern gar nicht vorbehalten , ſo z. B. die Stellen der Regierungsbauſekre

täre , Militärbau ſekretäre , techniſchen Eiſenbahnſekretäre , Bahnmeiſter , tech —

niſchen Eiſenbahnaſſiſtenten , Lokomotivführer , Polizeikommiſſare , Labora —

toriumstechniker , Bierſteuer - Kontrolleure , Verſicherungsbeamten bei den Pro

vinzial - Feuerſozietäten , Bankbeamten bei den Landesbanken , und ſonſtigen

ſtändiſchen und ſtaatlichen Kreditinſtituten , ſelbſt Stellen von Kaſſenbeamten

und ſogar von Bureaubeamten z. B. bei den Großherzoglichen Dominialämtern

in Mecklenburg - Schwerin , die Stellen der expedierenden Sekretäre und Kalkula

toren bei den höheren Reichsbehörden ( Patentamt , Verſicherungsamt , Sta

tiſtiſches Amt , bei den Miniſterien uſw . ) . “

Gegen eine ſolche Umgeſtaltung der Vorſchrift können wohl von

keiner Seite Bedenken erhoben werden ; ſie bringt viel klarer zum Aus

druck , worum es ſich handelt und ſchädigt nicht die Militäranwärter .

2. Vorbehalt von 3½der mittleren Beamtenſtellen

Die rieſige Vermehrung der Unteroffiziere legt dieſe Maßnahme

im Laufe der Zeit von ſelbſt nahe . Die mittleren Beamtenſtellen werden

nicht ſo 20 h vermehrt wie die Unterbeamtenſtellen . Dazu kommt ein

Zweites : die große Zunahme der weiblichen Hilfskräfte

ſchädigt 5 Militäranwärter ſchwer und drängt dieſe immer mehr
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aus dem Kanzleidienſte hinaus . Die Arbeit der weiblichen Hilfskräfte
wurde bisher von männlichen Perſonen verſorgt ; wo Fräulein

kommt ein Militäranwärter weniger unter . Dieſe Verſchlechte
ung der Ausſichten muß ein Gegengewicht erhalten . Das Kriegs —5 5 vertritt in ſeiner Denkſchrift vom 18. Januar 1913 in dieſer

Frage folgenden Standpunkt :

„ Weibliche Perſonen dürfen in Stellen , die den Militäranwärtern

vorbehalten ſind , nur in Ermangelung ſolcher Anwärter angeſtellt
werden . Schädigung der Zivilverſorgung als Folge der Beſchäfti —
gung einer großen Zahl weiblicher Hilfskräfte tritt allerdings inſofern
ein , als wurch die Annahme dieſer Hilfskräfte die Schaffung neuer

etatsmäßiger Stellen aufgeſchoben wird . “

Zu dieſen Erwägungen treten auch andere , denen Dr . von Gerhard

( Monatsſchrift für deutſche Beamte vom 2. Juli 1913 ) in folgender
Weiſe Ausdruck verliehen hat :

„ Bei einigen Behörden , wie namentlich der deutſchen Reichspoſtverwaltung ,
macht ſich ſeit einer Reihe von Jahren das Beſtreben geltend , immer mehr weib —
liche Hilfskräfte einzuſtellen und dadurch männliche Beamte zu ſparen . Erſt
neuerdings verlautete in der Preſſe , daß weitere 8700 Beamtinnen und Ge
hilfinnen angeſtellt werden ſollen , wodurch der Ausgabeetat um etwa 6 Mill . Mk.
entlaſtet würde . Dieſe Nachricht hat begreiflicherweiſe eine große Beunruhigung
der beteiligten Kreiſe hervorgerufen , zumal man zu der Annahme berechtigt zu
ſein glaubt , daß andere Behörden mit den Jahren dieſem Beiſpiel folgen werden .
8700 männliche Beamte werden alſo weniger angeſtellt , was den Volkswirt
mit ernſten Beſorgniſſen erfüllen muß . Seitdem die Statiſtik unzweifelhaft
feſtgeſtellt hat , daß unſere Geburtenziffer in ſtändigem Rückgang begriffen iſt ,
und Geheimrat Wolf an der Hand überreichen Beweismaterials darlegte , daß
neben andern Erſcheinungen namentlich das ſpäte Heiratsalter und die durch
die allgemeine Überfüllung ſämtlicher Berufe geſchaffenen wirtſchaftlichen
Schwierigkeiten die Hauptſchuld hieran tragen , muß jeder Volksfreund mit
allen zu Gebote ſtehenden Mitteln danach ſtreben , dieſe Hemmniſſe zu beſeitigen .
Das geſchieht zweckmäßig einmal durch die Bevorzugung verheirateter Be —
werber bei Anſtellungen , ferner durch weitere Ausgeſtaltung des Kinderprivilegs
in der Steuergeſetzgebung , ſchließiich aber auch dadurch , dem Mann die An—
ſtellungsmöglichkeiten zu vermehren , und ihn ſo in den Stand zu ſetzen , recht —⸗
zeitig eine Familie gründen und ſtandesgemäß unterhalten zu können . Wenn
wir die in Frankreich beſtehenden Verhältniſſe zum Vergleich heranziehen ,
können wir mit unzweideutiger Klarheit erkennen , wohin wir notwendig ge⸗
trieben werden , wenn wir obigen Forderungen nicht Geltung verſchaffen . Die
Förderung der Ehemöglichkeit und Ehefreudigkeit muß unſere vornehmſte Auf⸗
gabe bleiben , denn die Familie bildet die Grundlage des Staates , und in ihrem
Schoß ſchlummert die Zukunft der Nation . Darum erſcheint es uns im öffent⸗
lichen , ſtaatlichen Intereſſe nicht ungefährlich , wenn die Verdrängung der männ⸗
lichen Beamten zum Prinzip erhoben werden ſollte . Gewiß hat der Staat
nach unſeren modernen Anſchauungen auch die Pflicht , für den weiblichen Teil



der Bevölkerung zu ſorgen und ihm die Möglichkeit zu bieten , durch geeignete
Beſchäftigung auf eigenen Füßen durchs Leben zu gehen , aber es darf nicht
überſehen werden , daß dieſe Verpflichtung dort ihre Grenzen findet , wo andere
Intereſſen entgegenſtehen . Die erwerbstätige Frau iſt eine Erſcheinung unſeres
modernen Wirtſchaftslebens , an die man ſich allmählich gewöhnt hat, wenn
man auch nach wie vor an dem feſthält , daß jede Frau , die nicht Gattin
und Mutter wird , ihren eigentlichen 1Beruf verfehlt . Der Erreichung dieſes
Ideals ſteht allerdings das nun ꝛeriſche Verhältnis der beiden Geſch lechter ent⸗
gegen , um ſo mehr wir aber der Tatſache Gel ltung verſchaffen , daß jeder
Mann , der keine ſichere Lebensſtellung erlangt , für die Frauen eine Ehechance
weniger bedeutet . Darum gilt es bei der Anſtellung weiblicher Hilfskräfte nicht
über einen beſtimmten Satz hinaus zu gehen und der fortſchreitenden Feminiſierung
der männlichen Berufe vorzubeugen . Gerade jetzt erſcheint es uns dringend
geboten , dieſe Fragen allen denen warm ans Herz zu legen , die einen Einfluß
auf die Zuſammenſetzung unſeres Beamtenkörpers auszuüben vermögen .
Wir gehen einer Zeit entgegen , in der der Andrang männlicher Bewerber zu
Beamtenſtellen außerordentlich wachſen wird , und ſich die Notwendigkeit er
gibt , für denſelben Raum und Unterkunft zu ſchaffen . Sollen wir die große
Schar der künftigen Militäranwärter zu rückweiſen müſſen , weil Tauſende von
Stellen mit Frauen beſetzt ſind ? Der ausgediente Kapitulant , der ſeine ſchönſten
Jugendjahre dem Vaterland gewidmet hat , der ſein Leben in dem engen Rahmen
ſtrengſter Diſziplin und Pflichterfüllung verbrachte , der entweder ſchon Familien⸗
vater iſt oder danach trachtet , möglichſt bald ein eigenes Heim zu gründen — ihm
muß vom Staate unbedingt ein Vorrecht gegenüber der Frau auf Anſtellung
eingeräumt werden , wenn wir nicht die Verantwortung für weitverzweigte
Komplikationen auf uns nehmen wollen . Hier gilt es einzuſe tzen , und die deutſchen
Militäranwärter können darauf rechnen , bei allen denen aufrichtige Unterſtützung
zu finden , die ſich darüber klar ſind , was unſerem Volke nottut . Die Frau ſoll
nicht um ihr Brot gebracht werden , doch fordern wir in erſter Linie , daß man
dem Manne gleichen Schutz angedeihen läßt , der ſein Brot mit Frau und Kindern
zu teilen gewillt iſt . “

Gegen die vermehrte Anſtellung von Militäranwärtern erhebt
man den Einwand , daß dadurch ein wenig ſozialer Zug in die

geſamte Verwaltung komme . Das heißt das Roß am Schwanze auf
zäumen ; denn wenn die Unteroffiziere da ſind , gibt es Militäranwärter
und dieſe müſſen unterkommen . Dann ſetze man ſich zur Wehr , wenn
es gilt , neue Stellen für Unteroffiziere zu fordern ; der Verfaſſer tat
dies wiederholt . Aber der ganze Einwand iſt hinfällig ; der Militär
anwärter ſtammt faſt durchweg aus den breiteſten Schichten des Vöolkes;
er wurzelt mit ſeiner ganzen Familie im Volke , hat als Unteroffizier
ſtets mit den Söhnen des Volkes zu tun . Wie ſoll es denn da kommen ,
daß er kein ſoziales Verſtändnis habe . Dieſe Anklage iſt ungerecht ;
allen Militäranwärtern , mit denen ich je verkehrt habe, muß ich das

Zeugnis ausſtellen , daß ſie gut brauchbare Menſchen und tüchtige
Männer ſind .



B. Reich und Einzelſtaaten .
Das Reich als erſter Brotgeber der Militäranwärter muß mit

dem beſten Beiſpiel vorangehen ; es muß das Eis der Vorurteile , das

gegen die Anſtellung von Militäranwärtern noch manchenorts be

ſteht , brechen . Wie kann es dies ? Indem alle mittleren Beamten

ſtellen des Reichsdienſtes denſelben offen ſtehen . Das gänzliche Ver

ſchließen der mittleren Beamtenſtellen bei den oberſten Reichs

behörden , in den Miniſterien und ſonſtigen Zentralbehörden ſowie

bei den Geſandtſchaften und Konſulaten , dürfte nicht gerechtfertigt

ſein , weil genügend Militäranwärter mit hinreichender Vorbildung

vorhanden ſind , die dieſe Stellen voll und ganz auszufüllen vermögen .

Solange man aber Militäranwärter gefliſſentlich von den Stellen

der expedierenden Sekretäre in den Staatsſekretariaten und Miniſte
rien fernhält , entſteht gar leicht der Eindruck : „ Der Miniſter will mit

Militäranwärtern nicht arbeiten ; für uns aber ſollen ſie gut genug

ſein . “ So erzeugt und ſchafft man künſtlich Vorurteile , die wiederum

für die Militäranwärter ſehr kränkend ſind . Die Führung auf dieſem

Gebiete müſſen Kriegsminiſterium und Reichs - Marineamt , Generalſtab
und Admiralſtab übernehmen ; ſie müſſen vor aller Welt kund tun ,

daß ſie frühere Unteroffiziere für geeignet halten , in den höchſten Stellen

der mittleren Beamten tätig zu ſein . Mehrere Berufungen von Unter

offizieren in dieſe Amter würden wahre Wunder wirken . Aber ſtatt

deſſen muß man ſehen , daß hier die nötige Energie fehlt , um Militär

anwärter unterzubringen . Es ſei nur an die Tragödie der Verwal —

tungsſchreiber bei den techniſchen Inſtituten erinnert ; ſeit Jahr und

Tag iſt der Reichstag dafür , daß dieſe etatsmäßig angeſtellt werden ;

er hat wiederholt — ſogar bei Oppoſition der Militärverwaltung —

Beſchlüſſe in dieſer Richtung gefaßt . Nun geht das Katzen - und Mäuſe

ſpiel zwiſchen Kriegsminiſterium und Reichsſchatzamt los ; man ſtreitet

ſich über die Form der Anſtellung , über die Art der Etatiſierung uſw .
und läßt die alten Unteroffiziere warten und warten . Es muß auf das

beſtimmteſte gefordert werden , daß im Etatsjahr 1914 endlich die etats —

mäßige Anſtellung dieſer Militäranwärter erfolgt . Bezüglich der Ver⸗

waltungsſekretäre vollzog ſich ein ähnliches Trauerſpiel . Die Maſchi⸗

niſtenſtellen bei den Werften werden den Unteroffizieren immer mehr

entzogen . Es muß mit allem Nachdruck darauf hingewieſen werden ,

daß in den Verwaltungen des Reichsheeres und der Marine der erſte
und der beſte Platz für die Militäranwärter iſt und daß es hier keine

Stellen geben darf , die tüchtigen Militäranwärtern verſchloſſen ſind .
Beiden Reſſorts muß hier Leitſatz ſein : Tua 1cs agitur !



Wenn man am grünen Holz des Reichs ſündigt , haben die Bundes —

ſtaaten mildernde Umſtände , wenn ſie nicht recht wollen . Hier

ſteht naturgemäß ſchon die Vielgeſtaltigkeit der Vorbedingungen für
den mittleren Dienſt etwas hindernd im Wege . In Baden z. B. wird

vor der Annahme eines Bewerbers als Inzipient der Nachweis der

Abſolvierung einer ſechsklaſſigen Mittelſchule verlangt . In Braun

ſchweig haben die Bewerber um Stellen der Reviſionsgehilfen und

Kaſſenſchreiber bei den Finanzbehörden als geringſtes Maß der er

worbenen Schulbildung die Befähigung zum einjährig - freiwilligen

Dienſte nachzuweiſen . Auch in Hamburg wird für die Zulaſſung zur

Gerichtsſchreiberprüfung uſw . der Berechtigungsſchein für den einjährig —

freiwilligen Dienſt verlangt .

Je höher man in ſolchen Anſprüchen geht , um ſo mehr ſchädigt

man die Militäranwärter , und zwar nicht zum Vorteil des Dienſtes

ſelbſt . Preußen als die Geburtsſtätte der Zivilverſorgung ſteht

natürlich am beſten da ; hier hat ſich die ganze Einrichtung ſchon ein

gelebt . Nur bei der Eiſenbahnverwaltung machen ſich Beſtrebungen

geltend , welche man bisher in preußiſchen Reſſorts nicht kannte . Der

Hinweis auf die 6000 Zugführerſtellen beſagt gerade , daß man nicht

genügend entgegenkommen will . In nahezu allen andern Einzel

ſtaaten aber iſt man noch weit entfernt , die Anſtellungsgrundſätze mit

Gerechtigkeit und Wohlwollen anzuwenden ; hier müſſen ſich die Militär

anwärter ihre Rechte nochmals erkämpfen . Man darf im allgemeinen

ſagen : je kleiner der Staat iſt , deſto weniger Verſtändnis zeigt er für

die ganze Frage ; die drei Hanſeſtädte ſtehen weit , weit am Schluſſe .

Den Schutz des Reiches zu Waſſer und zu Lande genießen ſie ſehr gerne ;

aber die Militäranwärter behandelt man hier unſagbar ſchlecht und

ſucht ſie um ihre verbrieften Rechte zu bringen . Es gehen mir jedes

Jahr aus dieſen Republiken bittere Beſchwerden darüber zu .

In Bayern fordern die Militäranwärter von der Regierung

und den geſetzgebenden Körperſchaften :

1. Anrechnung der Kapitulantendienſtzeit vom 26 . Lebensjahre

ab bis zu 15 Jahren auf die Beſoldung mit rückwirkender Kraft .

2. Berückſichtigung der Kapitulantendienſtzeit vom 26 . Lebensjahre

ab bis zu 15 Jahren hinſichtlich des Rangverhältniſſes .

3. Schaffung von Garantieen für Wahrung des Anteilsverhältniſſes

allen den Militäranwärtern vorbehaltenen Stellen einſchließlich

der Beförderungsſtellen .

4. Herausgabe von Prüfungsordnungen für ſolche Stellen , zu deren

Erlangung Fachprüfungen notwendig ſind .
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5. Schaffung von Vorrückungsmöglichkeiten für Stellen , bei denen
ſolche nicht vorhanden ſind .

6. Abſchaffung der Titel „ Diener “ , „ Wärter “ und „ Bote “ und Ein

führung einer zeitgemäßen , der Beſchäftigungsweiſe der be

treffenden Beamten entſprechenden Amtsbezeichnung . “
Sachſen hat erſt im vorigen Jahre in richtiger Erkenntnis der

großen Wichtigkeit der Zivilverſorgung der Kapitulanten vor Ein ttritt
in den mittleren Staatsdienſt eine das allgemeine Wiſſen und die Vor
bildung des Anwärters darlegende Vorprüfung eingeführt und die
Annahme überhaupt von dem Beſtehen dieſer Prüfung abhängig ge —
macht , um von vornherein ungeeignete Anwärter fern zu halten . Aus

dieſem Wi iſt ſchon erſichtlich , daß dis Regier rung nicht geneigt
iſt,dem Wunſche von Zivilanwärtern auf Beſeitigung des Vorbehalts
der Beförderungsſtellen Rechnung zu tragen .

In Württemberg ſind bis heute den Militäranwärtern
in der Hauptſache nur Unterbeamtenſtellen zugänglich . Ein Aufrücken
in mittlere , beſſer beſoldete Stellen iſt zurzeit vol lſtändig ausgeſchloſſen .
Dieſe Stellen werden ausſchließlich mit ſolchen Leuten beſetzt , die eine
niedere Prüfung im Departement des Innern , der Juſtiz oder der
Finanzen abgelegt haben . Vorau tſetzung hierfür aber iſt der Berech⸗

tigungsſchein für den einjährig⸗freiwi lligen Dienſt . Kein mittlerer

Bundesſtaat behandelt ſeine früheren Unteroffiziere ſo ſchlecht wie

Württemberg ; die Wünſche der dortigen Militäranwärter gehen darum
in folgender Richtung :

„I . Zugänglichmachung der mittleren Stellen im Staats⸗ und Kommu⸗

naldienſt in einem gewiſſen Anteilsverhältnis nach Ablegung
einer einzuführenden Fach prüfung

2. Möglichſte Einſchränkung von Einnſtell ung weiblicher Arbeitskräfte
in ſolche Stellen , die von Militäranwärtern verſehen werden
können .

3. Strikte Einhaltung der Anſtellungsgrundſätze im Staats - und

Kommunaldienſt . “

Auch in Baden ſind die Anſtellungsverhält niſſe für die Militär
anwärter noch recht ungünſtig . Die mittlere *3 itenlaufbahn iſt den
Militäranwärtern ſozuſagen verſch loſſen. Allerdings ſind nach dem

zurzeit beſtehenden Stellenverzeichniſſe die mittleren Beamtenſtellen
zum Teil den Militäranwärtern vorbehalten oder zugänglich ; aber
die Vorbedingung hierzu beſteht darin , daß der Bewerber den Nachweis
der Einjährig - Freiwilligen - Berechtigung erbringen muß . Dieſe Be

dingung erſcheint uns den in andern Bundesſtaaten gegenüber ge



0

ſtellten Anforderungen zur mittleren Beamtenlaufbahn zu ſchwer

und kaum erfüllbar , da es heute nicht genug Militäranwärter

gibt , die im Beſitze des Berechtigungsſcheins für Einjährig —

Freiwillige ſein werden . Auf eine Vorſtellung bei der Großherzog —

lichen Regierung hat das Finanzminiſterium entſchieden , daß man

zwar von der Beibringung des Berechtigungsſcheins abſehen will ,

man könne aber nicht darauf verzichten , daß die Bewerber das den

einjährig⸗freiwillig Berechtigten gleichgeſtelltte Maß von Schulkennt —

niſſen durch Ablegung einer Prüfung vor einer Schulkommiſſion nach

weiſen . Daß die letztere Bedingung eventuell noch ſchwieriger zu er

füllen iſt als die erſtere , dürfte mit Rückſicht auf das vorgerückte Lebens —

alter , in dem ſich die Militäranwärter bei Bewerbung um Stellen

befinden , faſt anzunehmen ſein .

Im Herzogtum Braunſchweig ſind die bei den Juſtizbehörden

vorhandenen 12 Stellen ( angeſtellte Schreiber , Kanzleiperſonal ) aus

ſchließlich den Zivilanwärtern vorbehalten , während die Militäran

wärter 6 bis 7 Jahre lang ſich in remuneratoriſcher Beſchäftigung

befinden . Die mittleren Beamtenſtellen im Bureaudienſt (Regiſtratur⸗ ,

Expeditions - und Kaſſendienſt ) ſind nach den Grundſätzen für Reichs

und preußiſche Staatsbehörden mindeſtens zur Hälfte mit Militäran —

wärtern zu beſetzen . Im braunſchweigiſchen Staatsdienſt werden

aber dadurch viele mittlere Beamtenſtellen den Militäranwärtern

vorenthalten , daß für beſtimmte Klaſſen , zum Beiſpiel Gerichtsſekretäre ,

Finanzaſſiſtenten uſw . die Befähigung zum einjährig - freiwilligen

Militärdienſt gefordert wird .

Im Herzogtum Gotha wird nach den am 14. Juni 1912 heraus

gegebenen Grundſätzen über den Vorbereitungsdienſt und die Prü

fungen für die mittlere Beamtenlaufbahn im Herzogtum Gotha als

wiſſenſchaftliche Befähigung zur Zulaſſung für die mittlere Beamten

laufbahn J. Ordnung das einjährig - freiwillige Zeugnis verlangt . Da

dieſes Zeugnis in den meiſten Fällen von den Militäranwärtern nicht

vorgelegt werden kann , ſo gehen dieſe Stellen den Militäranwärtern

ohne weiteres verloren . Dieſe Beſtimmung widerſpricht den An

ſtellungsgrundſätzen und dürfte daher zu ändern ſein .

Bei der Verwaltung der direkten Steuern , des Kataſter - und Ver

meſſungsweſens im Reichsland Elſaß - Lothringen ſind die 138

Stellen der Rentmeiſter den Militäranwärtern nur zu ½/ ( ſtatt ½)

vorbehalten , während die 12 Stellen der Regierungsſekretäre bei der

Direktivbehörde zur Hälfte mit Militäranwärtern zu beſetzen ſind .

Die Vorbedingungen zur Erlangung einer Rentmeiſter - oder Regierungs



ſekretärſtelle ſind aber für beide Beamtenklaſſen die gleichen und iſt
es daher als eine Härte zu betrachten , daß gerade die Rentmeiſter
ſtellen nur zu einem Viertel mit Militäranwärtern beſetzt werden

dürfen , um ſo mehr , als für die Beförderungsſtellen ( Kaſſen - Inſpektoren )
nur bewährte Rentmeiſter und Regierungsſekretäre ohne jedes An

teilsverhältnis in Betracht kommen . —

In der Freien Hanſeſtadt Hamburg werden Militäranwärter für
den Bureaudienſt nur in Hilfsarbeiterſtellen einberufen , niemals aber

in freie oder demnächſt freiwerdende Beamtenſtellen . Ferner ſind

die meiſten Unterbeamtenſtellen nur im Wege des Aufrückens — Be

förderung — zu erreichen . Obgleich ſie nach den Anſtellungsgrund —
ſätzen ausſchließlich den Militäranwärtern vorbehalten ſind , werden

ſie doch zum allergrößten Teil mit Zivilanwärtern beſetzt . Bei der

Behörde für das Verſicherungsweſen in Hamburg ſind etwa 200 Bureau —

beamte angeſtellt , darunter iſt aber nur ein Militäranwärter . Für den

Gerichtsſchreiberdienſt wird das einjqährig - freiwillige Zeugnis gefordert ,
obgleich nach den Anſtellungsgrundſätzen die Vorlegung ſchulwiſſen

ſchaftlicher Zeugniſſe nicht verlangt werden darf . Die Probezeit für
Gefangenenaufſeher und Feuerwehrmänner beträgt 3 Jahre , während

ſie nur ½ Jahr betragen ſoll . Beim Gerichtsvollzieheramt in Ham —

burg ſind unter 78 Gerichtsvollziehern nur 12 Militäranwärter . An

wärter , die ſich um Anſtellung bewerben , werden meiſtens , 8 daß

ſie die Behörde geſehen und geprüft hat , mit Umdruckſchreiben benach —

richtigt , daß ſie für die Stellen nicht geeignet ſind . Diejenigen , die

angenommen werden , werden mit Abſchreiben von Pfändungsproto —
kollen uſw . ſo lange beſchäftigt , bis ſie wieder freiwillig ausſcheiden .
Die Zollaufſeherſtellen werden in Hamburg nicht ausſchließlich mit

Militäranwärtern 8 etzt .

Wenn andere Bundesſtaaten hier nicht angenagelt werden , ſo
darf man daraus nicht den Schluß ziehen , als ſei dort alles in ſchönſter
Ordnung .

C. Die Gemeinden

Die Verpflichtung zur Anſtellung von Militäranwärtern wird von

den Kommunalbehörden im allgemeinen als ein recht unliebſamer

Eingriff in ihre Selbſtverwaltungsrechte empfunden . Mit dieſer Tat

ſache iſt augenſcheinlich ſchon bei der Feſtſetzung der Grundſätze ge —

rechnet worden , denn nur auf dieſe Weiſe erklärt ſich der weite Spiel —

raum , der den Behörden für die Anwendung der Grundſätze gelaſſen
iſt . Eine Kommunalanſtellungsbehörde , der die Zuweiſung von Militär

anwärtern nicht genehm iſt , verfügt gegenwärtig hinreichend über Mittel
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und Wege , dieſer Verpflichtung entweder ganz oder doch nach Möglich —
keit aus dem Wegezu gehen , und ſie wird ihr Tun und Laſſen jederzeit

mit dienſtlichen Rückſichten zu rechtfertigen in der Lage ſein . Von den

Aufſichtsbehörden kann eine erſprießliche Einwirkung nicht erwartet

werden , weil ſie nur nach Informationen , die von den Anſtellungs

behörden ſelbſt kommen , entſcheiden und nicht die amtlich berufene

Vertretung des Militäranwärters hören . Dieſen Verhältniſſen gegenüber

befinden ſich die Militäranwärter in einer überaus ſchwierigen Lage ,

ſie ſind dadurch von vornherein in jeder Beziehung von dem Wohl

vollen der Behörden abhängig . Insbeſondere trifft dies in bezug

auf die Art des Anſtellungsverhältniſſes zu . Zu einer lebenslänglichen

Anſtellung der Militäranwärter ſind die Kommunalbehörden uſw .

reichsgeſetzlich nicht verpflichtet . Feſtſetzungen über die Art der An

ſtellung ſind vielmehr der Landesgeſetzgebung überlaſſen worden .

Letztere regelt die Anſtellungsverhältniſſe für die Kommunalbeamten

aber weit ungünſtiger , als dies bei den Staatsbeamten geſchehen iſt .
So iſt beiſpielsweiſe in Preußen durch das ee tengeſetz

vom 30 . Juli 1899 die unkündbare Anſtellung der Beamten als Regel

aufgeſtellt worden . Durch Ausnahmevorſchriften iſt aber die Regel

derart eingeſchränkt worden , daß , wie die Wirkung des Geſetzes beweiſt ,

nicht die unkündbare , ſondern die kündbare Anſtellung Regel geworden

iſt . Die Landesgeſetzgebung im Königreich Sachſen enthält keinerlei

Vorſchriften über die Rechtsverhältniſſe der Kommunalbeamten und

beſagt nur , daß die Regelung durch Ortsſtatut zu erfolgen hat . Was

alſo ein Kommunalverband in diieſer Beziehung beſchließt , iſt dort ohne

weiteres Geſetz . Ahnlich liegen die Verhältniſſe auch in andern Bundes

ſtaaten .
Die Klagen wurden ſchließlich ſo lebhaft , daß der Verfaſſer am

3. Mai 1913 in der Budgetkommiſſion folgenden Antrag ſtellte : „ den

errn Reichskanzler zu erſuchen , gemäß § 18 des Man a ungs

geſetzes dafür Sorge zu tragen , daß Gemeinden die beſtehenden Vor

ſchriften über Anſtellung von — nicht umgehen “ . Der

Antrag fand auch Annahme . Es ſind ja zunächſt natürliche Gründe

1
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welche den Militäranwärtern den Zugang in die Kommunalſtellen er —

ſchweren ; nirgends herrſcht ſo viel Protektionswirtſchaft als auf den

Rathäuſern . Jedes Mitglied der Kommunalvertretung hat immer

einige Kandidaten auf Lager . Wenn man dies noch verſtehen kann ,

ſo ſind dagegen einige unlautere Praktiken aufs ſchärff

Vielfach ſchreibt man Stellen , welche den Militäranwärtern vor

behalten ſind , mit ſo niederem Gehalt aus , daß ſich kein einziger Militär

zu ge iße ln .
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anwärter meldet ; iſt der gewünſchte Zivilanwärter dann untergebracht ,
ſo wird in kürzeſter Friſt ſein Gehalt erhöht , er erhält Nebenämter uſw .
und man hat den Zweck des Ausſchluſſes der Militäranwärter erreicht .

Noch weiter iſt man im hohen Norden des Reiches gegangen , wie fol —
gender Brief , der in der Preſſe publiziert wurde , beweiſt : Der Bürger —
meiſter Plewka in Tondern hat dem Bürgermeiſter Lafrenz in Burg
auf Fehmarn folgende Ratſchläge erteilt , wie man Militäranwärter

von der Anſtellung als Kommunalbeamter fernhalten und wie man

die angegebenen bundesrätlichen Vorſchriften umgehen kann .

Er ſchreibt :
„ Mein Stadtſekretär , mein Polizeiwachtmeiſter , meine zwei Vollziehungs

beamten und die neuen Schuldiener , die ich hier habe anſtellen laſſen , ſind

ſämtlich keine Militäranwärter .

Das Geheimnis : Von den erſteren verlangte ich perſönliche Vorſtellung
auf eigene Koſten und Ablegung einer Prüfung über die Befähigung zur Be —

kleidung dieſer Stelle , bei den letzteren ließ ich das Einkommen ſo gering be —

meſſen , daß ſich nur Einheimiſche meldeten . Ich bin nicht ſchlecht gefahren .
Aus der beigefügten Akte werden Sie erſehen , welche Rieſenarbeit ich habe
bewältigen müſſen bei im ganzen 70 Bewerbungen .

1. Militäranwärter , die bereits eine penſionsberechtigte Anſtellung ge —
funden haben oder die nicht die preußiſche Staatsangehörigkeit beſitzen , brauchen
Sie nicht zu berückſichtigen ; es muß dies in jedem Falle aber aktenmäßig feſtſtehen .

2. Für die Bekanntmachungen empfehle ich Ihnen mein Muſter mit

dem Zu ſatze „ Kenntnis der plattdeutſchen Sprache erwünſcht “ .
3. Das Gehalt laſſen Sie ſo , wie es gegenwärtig iſt und warten ab , was

ſich meldet .

4. Haben Sie noch keinen Zivilanwärter in Ausſicht genommen , ſo warten
Sie ab , eventuell empfehle ich Ihnen vor Ablauf der Bewerbungsfriſt den

Bu reaugehilfen H. aus H. , der ſeinerzeit ſeine hieſige Bewerbung zurück —

genommen hat , ſich anzuſehen , ſich jedenfalls auf keine ſchriftlichen Empfehlungen

einzulaſſen , ſondern an Ort und Stelle ſich den Bewerber anzuſehen und ſeine

geleiſteten Arbeiten zu prüfen , wie ich es getan habe .
Die Anſtellung erfolgt hier nach dem Ortsſtatute , das eine dreijährige

Tätigkeit vorſchreibt , auf Kündigung und nach Ablauf des 30. Jahres de —

finitive Anſtellung . Es werden ſich viele Militäranwärter bewerben , fordern
Sie ſie ſofort auf , zur Vorſtellung und Prüfung zu kommen , und wenn ſie nicht

ausbleiben , geben Sie ihnen die intereſſanteſten Sachen zur Bearbeitung ,
vielleicht die Bearbeitung einer Wertzu wachsſteuerſache . ( Eine Steuer⸗

ſache , die der Bürgermeiſter vielleicht ſelbſt nicht zutreffend behandeln kann . D. V. )

Ich bitte , wenn Sie ſpäter Militäranwärter nicht loswerden können ,
mir die Bewerbungen nebſt Ihrer Bekanntmachung zu ſchicken , ich antworte poſt⸗
wendend . Die Prüfung bitte ich in Gegenwart von Zeugen abzuhalten und

eine Verhandlung aufzunehmen . In allen Fällen , wo Militäranwärter in Frage

kommen , bitte Vorſtrafen einzuziehen . Wenn Sie die Sache ordnungsgemäß
bearbeiten und keinen Militäranwärter genommen haben , brauchen Sie dem

Regierungspräſidenten nicht zu berichten . “



Fürwahr eine Muſterleiſtung ; ein wahrer Uriasbrief für die

Militäranwärter ! Aber es iſt nicht überraſchend , wenn dann ſich heraus⸗
ſtellt , daß die Zahl der in einzelnen Gemeinden angeſtellten Militär
auwärter auffallend gering iſt , wie die ſtatiſtiſche Ecthebung im Anhang

zeigt. Die Klagen über die Behandlung der Militäranwärter in der

Reichshauptſtadt z. B. gehen in folgender Richtun ing :
Es wird für den Bureau - u. Kaſſendienſt eine Vorprüfung verlangt ,

zu welchem Zweck der Bewerber von ſeiner oft fernen Garniſon nach

Berlin kommen muß . Die Vorprüfung beſteht in Anfertigung eines

deutſchen Aufſatzes , einiger Rechenaufgaben und eines Fragebogens
( im Deutſchen ) . Im letzteren werden die gekünſtelten n Wortſtellungen
und Kniffe angewendet , ſo daß mindeſtens 80 —90 % aller Be —

werber nicht beſtehen .
Die Einberufung erfolgt im Durchſchnitt erſt nach 3 Jahren und

meiſtens erſt 2 —3 Wochen vorher , ſo daß der Bewerber kaum Zeit hat ,

ſeinen Umzug zu regeln . Von einer Ausbildung kann kaum die Rede

ſein . Der Einberufene wird ſofort mit einem vollen Penſum beſchäftigt ,
und meiſtens ſind es die unangenehmſten Dienſtſtellungen , in denen

er zuerſt ,d. h. für mehrere Jahre Verwendung findet . Man darf ruhig

behaupten, daß der Militäranwärter ſtets ein Lückenbüßer iſt . Er muß
in Stellen eintreten , aus denen ältere ( angeſtellte ) Beamte ſich haben

verſetzen laſſen wegen Arbeitsüberlaſtung ( Steuerkaſſen , Sparkaſſen uſw. ) .
So hat der Militäranwärter kaum Zeit , ſich auf die Prüfungen

vorzubereiten . Das Höchſtgehalt wird von den bnen
10 — 2 Jahre ſpäter als von den Zivilanwärtern erreicht . Noch un —

angenehmer iſt es im reichshauptſtädtiſchen Dienſte der Kanzleibeamten .

Trotz geſetzlicher Beſtimmung , daß alle Stellen den Militäranwärtern

vorbehalten ſein ſollen , iſt hier in ganz unverantwortlicher Weiſe dagegen
verſtoßen . Die Stellen ſind zum größten Teil durch Zivilanwärter

beſetzt . Erreicht konnte dies dadurch werden , daß den Militäranwärtern

im erſten Jahr nur Bogenarbeit zugewieſen wird , wobei ſie monatlich

nur zwiſchen 60 und 70 Mk . Verdienſt hatten und die Stellung ſehr
bald verließen , während 17jährige junge Leute , die bei den Eltern

wohnen , und Penſionäre mit dem Gelde auskommen können . Während

auch hier das 35 . Lebensjahr als Grenze für die Anſtellung angeſehen
wird , ſind Zivilanwärter im Alter von weit über 50 Jahre noch angeſtellt

worden .

Die Anſtellung erfolgt nur auf Kündigung , eine ſolche auf Leben

zeit iſt wiederholt abgelehnt . Die Einberufung in den Unterbeamten⸗

dienſt erfolgt grundſätzlich in die Stellen der Hilfsaufſeher beim Arbeits⸗



haus , gegen monatliche Diätenzahlung . Erſte Anſtellung als Arbeits —

hausaufſeher nach 1 Jahr . Er rückt dann ſtufenweiſe zum Magiſtrats⸗
diener , Stadtſergeanten und Hausvater aruf, wozu allerdings 9 —10 Jahre

gehören . Esiſt alſo nicht möglich , ſich gleich für einen beſtimmten Poſten
zu bewerben . Einrücken in die 5 der Vollziehungsbeamten und

Steuererheber iſt den Dienern nicht möglich , obgleich ſie im gleichen
Gehalt ſtehen ( abgeſehen von der Funktionszulage ) .

Auch in der Stellenbeſetzung wird gegen die geſetzlichen

Beſtimmungen verſtoßen , bzw . es werden dieſelben umgangen .

So ſind z. B. ſehr viel Stellen durch Hilfsdiener beſetzt , die nach den

allgemeinen Grundſätzen mit wirklichen Beamten beſetzt ſein müſſen .

Einige Hilfsdiener befinden ſich z .B. ununterbrochen 20 Jahre in einer

und derſelben Stelle . Dabei ſind dieſen Perſonen nicht die ſchlechteſten
Stellen zugewieſen , ſondern ſie befinden ſich in Stellen mit Neben —

einnahmen ( Standesämtern uſw. ) . Im ganzen ſtellt ſich die Zahl dieſer

Hilfsperſonen wohl auf mindeſtens 50 .

Eine erſt in dieſem Jahre vom preußiſchen Oberverwaltungsgericht

gefällte Entſcheidung , die in allen Beamtenkreiſen Kopfſchütteln er

regt hat , weicht nach 9 Tagespreſſe von der Entſcheidung des Reichs

gerichts weſentlich ab :

„ Der Landrat zu J . hatte auf Grund des Geſetzes , betreffend die Be

ſetzung der Subaltern - und Unterbeamtenſtellen in der Verwaltung der Kom —

munalverbände mit Militäranwärtern , die Feſtſtellung getroffen , daß die Stelle

des Gemeindeſekretärs zu O. den Militäranwärtern zur Hälfte vorbehalten

ſein ſolle , daß alſo bei ihrer Beſetzung abwechſelnd Zivil - und Militäranwärter

berückſichtigt werden ſollten . Als nun der bisherige Gemeindeſekretär , der nicht

zivilberſorgungsberechtigt war , ausſchied , wurde die Stelle ausgeſchrieben ,
Der Gemeindevorſtand

beantragte beim Landrat , in dieſem Falle von der Anſtellung eines Militär

anwärters abſehen und dem Zivilanwärter die Stelle übertragen zu dürfen ,

weil die Militäranwärter noch nicht die nötige Vorbildung für die Stelle nach —

weiſen könnten , die beſonders verantwortungsvoll ſei und eine größere Sicher —

heit in der Bearbeitung der laufenden Sachen erfordere , als andere ſonſt gleiche
Stellen . Der Zivilanwärter erſcheine dagegen für die Stelle beſonders ge —

eignet . Der Landrat gab ſeine Zuſtimmung und beſtätigte die probeweiſe An —

ſtellung des Zivilanwärters . Nun aber beſchwerte ſich der Bund Deutſcher

Militäranwärter durch Vermittlung des Bezirkskommandos zu M. mit dem

Erfolg , daß der Regierungspräſident den Landrat anwies , noch nachträglich

feſtzuſtellen , daß die Stelle ausſchließlich den Militäranwärtern vorbehalten

ſei . Dieſer Anweiſung entſprach der Landrat unter Aufhebung ſeiner erſten

Feſtſtellung . Beſchwerden des Gemeindevorſtandes bis zum Miniſter blieben

ohne Erfolg . Trotzdem beſchloß die Gemeindevertretung , als die Probedienſtzeit

des Zivilanwärters ablief , ihn endgültig anzuſtellen , da ein Grund zur Kündigung

nicht vorliege . Dieſen Beſchluß beanſtandete auf Anweiſung des Landrats der
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1und es meldeten ſich 4 Militär - und 1 Zivilanwärter .



Amtmann , weil er das Geſetz verletze , nämlich das oben erwähnte Geſetz von 1892 .
Die Gemeindevertretung klagte nun mit dem Antrag auf Aufhebung der Be

anſtandungsverfügung , wurde aber vom Kreisausſchuß und in der Berufungs
inſtanz vom Bezirksausſchuß abgewieſen . Das Oberverwaltungsgericht gab
aber der Reviſion der Gemeindevertretung ſtatt , indem es die Beanſtandungs —
verfügung des Amtmanns außer Kraft ſetzte . Durch die erſte Feſtſtellung habe
der Landrat die Vorausſetzungen des Geſetzes erfüllt und nach der Freigabe
der Stelle durch die Aufſichtsbehörde habe ſie nicht mehr einwirken können ,
daß die Stelle ausſchließlich mit Militäranwärtern zu beſetzen ſei . Die Gemeinde

vertretung habe den Zivilanwärter anſtellen dürfen . “

Man kann ſich des Eindrucks nicht erwehren , daß man ſich angeſichts

dieſer Entſcheidung nicht zu wundern braucht , wenn ſich jede Behörde

eine andere Auslegung der Aniellengsgtiundſäte zurechtmacht und

damit durchkommt . Auch hiernach iſt es unzweifelhaft , daß eindeutige

geſetzliche Beſtimmungen zu geben ſind , um ſolche Widerſprüche auf

jeden Fall auszuſchließen .

D. Kontrolle über Ausführung der Anſtellungsgrundſätze .
Wie iſt eine ſolche Umgehung der reichsrechtlich verbindlichen

Anſtellungsgrundſätze möglich ? Wenn jede einzelne Übertretung der

ſelben ſtrafbar ſein würde , dann hätten ſchon mehrere hundert Jahre

Gefängnis verhängt werden müſſen . Trotzdem hat der Vertreter des

Kriegsminiſters noch im Jahre 1908 in der Budgetkommiſſion des

Reichstags erklärt :

„ § 24 der Anſtellungsgrundſätze enthält im erſten Abſatz folgende

Beſtimmung : „ Zur Kontrolle darüber , daß bei der Beſetzung der der

Militäranwärtern im Reichsdienſt vorbehaltenen E tellen den vorſtehenden

Grundſätzen gemäß verfahren wird , iſt außer den Reſſortchefs der

Rechnungshof verpflichtet ' und weiter unten : Die gleiche Verpflichtung
wie den Reſſortchefs und dem Rechnungshof iſt bezüglich der Stellen

im Staatsdienſte den oberſten Verwaltungsbehörden oder nach An

ordnung der Landesregierungen den höchſten Rechnungsreviſionsſtellen
in den einzelnen Bundesſtaaten aufzuerlegen . “

Hiernach liegt ein Bedürfnis , den Reichskanzler beſonders zu be

auftragen , für die Einhaltung der Anſtellungsgrundſätze zu wirken ,
d. E. nicht vor . “

Nach dem hier mitgeteilten zuverläſſigen Material reicht aber die

zt beſtehende Einrichtung über die Ausübung der Kontrolle zur Über

—
hung der Anſtellungsgrundſätze nicht aus . Denn es iſt nicht verhindert

worden , daß viele Tauſende von Stellen den Militäranwärtern ver

loren gegangen ſind und dieſem Umſtand iſt es mit zuzuſchreiben , daß

die Militäranwärter ſo ſehr lange auf die Einberufung warten müſſen .



Es gibt eben zu viele Umgehungsmöglichkeiten . Während z. B. nach

Auslegung des § 14 der Anſtellungsgrundſätze ſeitens der Heſſiſchen
Regierung , wie in einem Falle zur Entſcheidung gebracht wurde , die

ſogenannten Beförderungsſtellen von Militäranwärtern überhaupt
nicht mehr oder nur im hohen Alter erreicht werden können , iſt es auf
der andern Seite mehrfach vorgekommen , daß beſſere Stellen kurzerhand
geſtrichen , oder durch Umwandlung und gleichzeitige Auferlegung der

Prüfung der 1. Kategorie in Finanzbeamtenſtellen oder aber ſchon

bei Neuſchaffung von Stellen durch Außerachtlaſſung der vorgeſchriebenen
6 monatigen Probedienſtzeit und Auferlegung einer Prüfung — viel

leicht in fremden Sprachen — den Militäranwärtern verloren gegangen
ſind , was bei der an und für ſich ſchon gering bemeſſenen Anzahl beſſerer

Stel len , die den Militäranwärtern im Großherzogtum Heſſen vor

behalten ſind , einen
—. —

Verluſt bedeutet .

Wie iſt da zu helfen ?

Zunächſt muß die Kontrolle der Parlamente ausgebaut
werden . Um für die Zukunft die wirkliche Zahl der den Militäranwärtern

in den einzelnen Beamtenklaſſen anteilig zuſtehenden Stellen erſehen
zu können , müſſen in den Beſoldungsetats ſämtlicher Verwaltungen
des Reichs die Zahlen der etatsmäßigen Stellen nach dem Anteils

verhältnis aufgeführt werden , z. B. nicht 35 000 Aſſiſtenten , ſondern
17500 Aſſiſtenten ( Militäranwärter ) und 17 500 Aſſiſtenten ( Zivil⸗
anwärter ) und nicht 7000 Sekretäre , ſondern 3500 Sekretäre ( Militär⸗
anwärter ) und 3500 Sekretäre ( Zivilanwärter ) . Ganz dasſelbe gilt
für alle Etats der Einzelſtaaten . Eine ſolche alljährliche Kontrolle

und Angabe ſchärft ganz von ſelbſt das Gewiſſen ; ſchon die nackten

8815 ſorgen dann für ſtrengere Einhaltung der Grundſätze . Mehr
Offentlichkeit für die Kommunalſtellen iſt ein zweites wirkſames
Mittel ; am 20 . Mai 1908 brachte ich in der Budgetkommiſſion des

Reichstags den Antrag ein : „die verbündeten Regierungen zu erſuchen ,
für zweckentſprechende Veröffentlichungen über die den Inhabern des

Zivilverſorgungsſcheins und Anſtellungsſcheins vorbehaltenen offenen
Stellen im Kommunaldienſt Sorge tragen zu wollen . “ Der Reichstag
ſtimmte zu

Da gemäß § 7 der Grundſätze über die gegenwärtig vor handenen

mittleren , Kanzlei - und Uniterbeamtenſtelleren des Reichs⸗ und

dienſtes Verteichnliſſe angelegt werden müſſen und nach § 8,2 a.

dieſe Verzeichniſſe bezüglich des Staatsdienſtes von den einzelnen —. —
regierungen aufzuſtellen ſind , ſowie auch mit Rückſicht darauf , daß

ſeit dem Inkrafttreten der Grundſätze am 1. Oktober 1907 eine Heraus



gabe neuer Stellenverzeichniſſe nicht ſtattgerunden hat , muß eine ſolche
nicht nur für den e 1552 „ ſondern auch für den Kommunal

dienſt ſind nicht nur Verzeichniſſe anzulegen , ſondern auch die tatſächlich
offenen Stellen der Militäranwärter ſchnell zur Kenntnis zu bringen .

Endlich wird man ſich doch dazu verſtehen müſſen , eine einheitliche
Kontrollinſtanz für die geſamte Frage der Anſtellungsgrundſätze
zu errichten . Als ſolche kann nach Lage unſerer ſtaatsrechtlichen Ver

hältniſſe nur das Reichsamt des Innern in Betracht kommen ,
wie es auch der Bund der Militäranwärter angeregt hat . Dieſe Kontroll

inſtanz kann gleichzeitig oberſte Vermittlungsinſtanz für die Anſtellung
werden und ſo den einzelnen Behörden viele Arbeit erſparen . Nachdem

der Bundesrat einmal die Grundſätze erlaſſen hat , muß auch die Aufſicht
über ihre Durchführung im Intereſſe des Reichs liegen ; das iſt die

von ſelbſt ſich ergebende Konſequenz wie kein unitariſches Beſtreben .

Grundſätze erlaſſen mit dem ſtillen Vorbehalt , ſie nicht auszuführen ,
darf man dem Bundesrat nicht unterſtellen . Manche Reibung würde

durch eine ſolche Inſtanz erſpart und das Reich , das den Zivilver
ſorgungsſchein ausſtellen läßt , weiß dann auch , was mit dieſem
erzielt wird und kann eher auf Abhilfe dringen .

Kechſtes Kapitel .

Militärdienſtzeit und Beſoldungsdienſtalter .
Die Beratung des Mannſchaftsverſorgungsgeſetzes im Jahre 1900

gab Gelegenheit , eingehend die Frage zu erörtern , in welchem 5
alter der Militäranwärter zur etatsmäßigen Anſtellung kommt und wie

lange er im Zivildienſt verbleibt . Dabei ſtellte ſich heraus , daß dieſer

halb in den einzelnen Reſſorts große Unterſchiede beſtehen . Da

mals betrug die Beamtendienſtzeit

für Zivilanwärter für Militäranwärter
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4

bei der Reichspoſt 2

bei der Eiſenbahnverwaltung 2

bei der Verwaltung der in —

direkten Steuerrn 89 12

bei der Berg⸗uſw . Verwaltung 27 ( 80 20 ( 50 17

bei der Juſtizverwaltung . . 27 18

I1 Jahre 22,00 Jahre
11 20,11

—1

Nach dieſen amtlich vorgenommenen Ermittlungen bleibt der Militär

anwärter teilweiſe nicht einmal z; ſolange in ſeiner Stelle wie der Zivil
anwärter . Wenn dieſe amtlichen Zahlen auch kein erſchöpfendes Geſamt
material gegeben haben , ſo ließen ſie doch den einen Schluß zu , daß
die Militäranwärter in einem erheblich ſpäteren Lebensalter zur An⸗
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